
Anhang 2 zu § 2b: Arbeitsvertragsformular für kurzfristig Beschäftigte im Sinne von § 1 

Buchstabe a OkB-Stud-DRS 

 

           

 

ARBEITSVERTRAG 

gemäß § 1 Buchstabe a OkB-Stud-DRS 

Zwischen       

 

(nachfolgend: Dienstgeber) 

 

vertreten durch       

 

und 

 

Herrn/Frau       

 

(nachfolgend: Beschäftigte bzw. Beschäftigter) 

 

geboren am       

 

wohnhaft in       

 

Konfession:       

 

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen: 

§ 1 

Herr/Frau       

 

wird ab       eingestellt in der Tätigkeit als1       

 

 als kurzfristig Beschäftigte/r mit 70 Arbeitstagen im Zeitraum von       bis       auf Stundennachweis. 

  als kurzfristig Beschäftigte/r innerhalb eines Kalenderjahres für einen Zeitraum von längstens 3 Monaten 

mit einem Beschäftigungsumfang       v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit (das entspricht derzeit       Wochenstunden).2 

 befristet  

 mit Sachgrund       zeitlich bis:       

 ohne Sachgrund bis zum       

 Es handelt sich um eine Saisonbeschäftigung/ Ferienjob. 

                                                      
1
 Eingruppierungsrelevante Tätigkeit 

2
 Umrechnungsfaktor Wochenstunden: Monatsstunden ist 4,348 (vgl. § 24 Absatz 3 AVO-DRS) 



 

 

2 

 

 Die/Der Beschäftigte ist - auch im Rahmen eines Teilzeitarbeitsverhältnisses - verpflichtet, im Rahmen 

begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten auf Anordnung des Arbeitgebers Sonntags-, Feier-

tags-, Nacht-, Wechselschicht- und Schichtarbeit sowie Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden 

und Mehrarbeit zu leisten.  

§ 2 

Auch während der Befristung kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien gemäß den gesetzlichen Vorschrif-

ten ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

§ 3 

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach  

a) der Ordnung für kurzfristig Beschäftigte (OkB-DRS) gem. der Bistums-KODA-Ordnung der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart, 

b) den aufgrund der Zentral-KODA-Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften, 

c) den Dienstvereinbarungen mit der Mitarbeitervertretung in ihren jeweils geltenden Fassungen. 

§ 4 

Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes mit den sich daraus ergebenden besonderen Rechten und Pflichten 

ist Bestandteil des Arbeitsvertrages. 

§ 5 

(1) Das Entgelt bestimmt sich nach § 3 OkB-DRS in Entgeltgruppe      . 

(2) Ein Urlaubsanspruch wird gemäß den Bestimmungen des BUrlG gewährt. 

(3) Die/Der Beschäftigte ist verpflichtet, dem Dienstgeber jede Dienstverhinderung und ihre voraussichtliche 

Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Dienstverhinderung mitzuteilen. 

(4) Im Falle der Erkrankung ist die/der Beschäftigte verpflichtet, spätestens am 3. Tag der Erkrankung eine 

ärztliche Bescheinigung über die Dienstunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Dauert 

die Dienstunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, so ist die/der Beschäftigte verpflichtet, in-

nerhalb von drei Kalendertagen eine neue Bescheinigung einzureichen. Der Dienstgeber ist berechtigt eine 

Vorlage früher zu verlangen. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht nur, soweit er 

sich aus den gesetzliche Vorschriften ergibt. 

§ 6 

(1) Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Ver-

bindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach der Fälligkeit gegenüber der an-

deren Vertragspartei in Textform erhoben werden. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum 

Verlust des Anspruchs.  

(2) Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der 

Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ab-

lehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist 

führt zum Verlust des Anspruchs. 

§ 7 

Sonstige Vereinbarungen: 

      

      

       

 

 

……………………………………   ………………………………………… 

Ort, Datum     Stempel und Unterschrift Dienstgeber 
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……………………………………   ………………………………………… 

Ort, Datum     Unterschrift Beschäftigte/Beschäftigter 

 

Anlagen des Arbeitsvertrages: 

 Grundordnung des kirchlichen Dienstes  

 Dienstordnung 

 Musterverhaltenskodex mit Zustimmungserklärung 

 Selbstauskunftserklärung 

 Derzeit bestehende Dienstvereinbarungen      3 

       

 

Hinweis bzw. Merkblätter betreffend 

 Verpflichtung kirchlicher Datenschutz 

 Belehrung und Information zum AGG 

wurden Frau/Herrn       am      anlässlich der Vereinbarung dieses Arbeitsvertrags übergeben/ausgehändigt. 

 

 

……………………………………   ………………………………………… 

Ort, Datum     Unterschrift Beschäftigte/Beschäftigter 

 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Hier sind die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden Dienstvereinbarungen aufzulisten und der/dem 

Beschäftigten bei Vertragsschluss in geeigneter Form (z. B. elektronisch oder bei Bedarf in Papierform) zur 

Verfügung zu stellen. 

 


